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Der Senat von Berlin 
- StadtUm VIII E 3 - 
Tel.: 9025 - 2037 
 
 
 
 
 
 
An das  
 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
V o r l a g e 
 
- zur Kenntnisnahme - 
des Senats von Berlin 
 
über 
 
Bericht zum Runden Tisch Grundwassermanagement in Berlin  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt legt nachstehende Vorlage 
dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor. 
 
Ausgangslage 

Seit dem Jahr 1989 ist es zu zahlreichen Vernässungen bei Gebäuden gekommen, 

die nicht fachgerecht gegen Grundwasser abgedichtet sind. Ursache dafür war der 

Grundwasserwiederanstieg durch die rückläufige Grundwasserförderung der Berliner 

Wasserwerke und der Industriebetriebe im Urstromtal sowie das temporäre 

Ansteigen oberflächennahen Grundwassers (Schichtenwasser) nach starken 

Niederschlagsereignissen auf den Hochflächen mit schlecht durchlässigen Böden. 

 

Runder Tisch Grundwassermanagement - Abschlussbericht 

Basierend auf  den Richtlinien der Regierungspolitik  hat der Senat sich dieses für  

die Betroffenen sehr gravierenden Problems angenommen und dazu den „Runden 

Tisch Grundwassermanagement“ mit Betroffenen, Interessenvertretungen, 

Vertretern aus den Bezirken und den Parteien, den Berliner Wasserbetrieben und 



2 
 

Experten aus der Fachbehörde einberufen, der am 29.5.2012, 21.8.2012 und 

29.10.2012 getagt hat.  

Nach umfangreichen Informationsvorträgen wurden von den Betroffenen 28 

Maßnahmenvorschläge eingebracht, die ausführlich und kontrovers diskutiert und 

dann wasserwirtschaftlich, ökologisch und rechtlich bewertet sowie mit einer groben 

Kostenschätzung versehen wurden. Auf der letzten Sitzung wurde vereinbart, die 

Auswertung der Ergebnisse des Runden Tisches in Form eines Berichtes 

transparent zu machen und dem Abgeordnetenhaus mit den Stellungnahmen der 

Betroffenen vorzulegen. 

Der entsprechende Abschlussbericht ist in der Anlage beigefügt. 

 

Stellungnahmen der Betroffenen zum Bericht 

Der Bericht wurde den rund 50 Teilnehmern des Runden Tisches am 10. April 2013 

mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 17. Mai 2013 zugeschickt. 

Neun Betroffenenverbände, Vereine, Behörden und Bezirke haben daraufhinteils 

sehr umfangreiche und teils ablehnende Stellungnahmen abgegeben: 

1. Vertreter für Johannisthal, Wolfgang Widder, 23.4.2013 und 10.5.2013 

2. Grundbesitzerverein Berlin-Buckow-Ost, 26.4.2013 

3. VDGN, Peter Ohm, 29.4.2013 (und Apell, 9.1.2013) 

4. SOS-Grundwasser e. V., Evelin Langhans, 29.4.2013 

5. Betroffenenvertretung Buckow / Rudow, Klaus Langer, Bernt Dehmel, 10.5.2013 

6. Wasser- und Schifffahrtsamt, Patge, 15.5.2013 

7. Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Christian Gräff vom 15.5.2013 

8. BBU, BFW, IHK Berlin, VDGN, Dr. Marion Haß vom 17.5.2013 

9. Linksfraktion, Regina Kittler, Marion Platta vom 17.5.2013 

Auch diese Stellungnahmen befinden sich in der Anlage. 

 

Neue Argumente wurden in den Stellungnahmen nicht vorgebracht. Die darin 

enthaltenen Forderungen, Feststellungen und Anmerkungen  waren, wie auch dem 

Bericht zu entnehmen ist, bereits auf den drei Sitzungen des Runden Tisches z. T. 

kontrovers, aber ausführlich diskutiert und erläutert  worden:  
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Zu den Hauptargumenten in den Stellungnahmen ist Folgendes anzumerken: 

• zum Wassergesetz 

Der in den Stellungnahmen (1, 3 und 5) immer wieder zitierte § 37 a Abs. 5 des 

Berliner Wassergesetzes lautet: 

„Die Gewinnung von Wasser für die öffentliche Wasserversorgung Berlins kann unter Festsetzung von 

Bedingungen und Auflagen des Inhalts zugelassen werden, 

1. einen bestimmten Grundwasserstand im Fördergebiet sicherzustellen, soweit dies durch die 

Gewinnung beeinflussbar ist, 

2. eine bestimmte gleichmäßige Qualität des für Trinkwasser vorgesehenen Wassers auf hohem 

Niveau zu gewährleisten. 

Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung der für die Wasserwirtschaft zuständigen 

Senatsverwaltung.“ 
 

Modelluntersuchungen haben aber gezeigt, dass im Rahmen dieser Gewinnung in 

den Einflussgebieten der Wasserwerke durch den geringeren Wasserbedarf in Berlin 

eine Siedlungsverträglichkeit nicht mehr in vollem Umfang möglich ist. Die auf § 37 a 

Abs. 5 des Berliner Wassergesetzes gestützte  Verordnung, die 

Grundwassersteuerungsverordnung, kann deshalb ihren Zweck nicht mehr erfüllen 

(MzK vom April 2009: „Siedlungsverträgliche Grundwasserstände sicherstellen, Drs. 

16/2317). 

In der Begründung zu § 37 a Abs. 5 heißt es: 

„….Eine etwaige darüber hinausgehende Förderung zum Zwecke der Grundwasserstandssteuerung 

müßte das Land Berlin aus dem Landeshaushalt finanzieren.“ 
Aus dieser Feststellung lässt sich keine Verpflichtung zu einer „darüber 

hinausgehenden Förderung“ als gesetzlicher Aufgabe für das Land Berlin ableiten.  

• zu den Kosten 

Der unterschiedliche Ansatz zur Kostenberechnung für eine „etwaige darüber 

hinausgehende Förderung zum Zwecke der Grundwasserstandssteuerung“ wurde in 

den Stellungnahmen 1 und 5 kritisch angemerkt: Die immensen Kosten von 31 bis 

83 Mio. €/Jahr im Einflussbereich der Wasserwerke basieren in der aktuellen 

Berechnung im Bericht auf den Gestehungskosten lt. Mitteilung der Berliner 

Wasserbetriebe von 1,04 € / m³. Darin sind die erforderliche Aufbereitung (Entfernen 

von Eisen und Mangan) vor Einleitung in die Oberflächengewässer zur Verhinderung 
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von Braunfärbungen, die Unterhaltungskosten für die Brunnen etc. enthalten. In der 

MzK von 2009 (Drs. 16/2317) wurde lediglich der Preis für die Förderung mit nur 

0,10 € / m³ ohne die Gestehungskosten berechnet.  

• zu den Auswirkungen auf die Oberflächengewässer 

In der Stellungnahme (6) des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) wird darauf 

verwiesen, dass Einleitungen in die Oberflächengewässer vom WSA im Hinblick auf 

die Auswirkungen auf die Schifffahrt zu überprüfen  sind. Einer möglichen 

Stauzielabsenkung wird nicht zugestimmt (Schadenersatzansprüche). 

 

Aktueller Sachstand 

Die Erwartungshaltung der betroffenen Hausbesitzer gegenüber dem Senat ist mit 

den gegebenen wasserwirtschaftlichen Instrumenten, d.h. der Absenkung der 

Grundwasseroberfläche im Rahmen der Förderung von Grundwasser für die 

öffentliche Wasserversorgung, nicht zu  erfüllen. Der Wasserbedarf ist sehr stark 

und nachhaltig zurückgegangen und wird  prognostisch sogar noch weiter 

zurückgehen. 

Der Konflikt lässt sich auf wenige Kernpunkte reduzieren: 

• Das Land Berlin  und die Berliner Wasserbetriebe sind gesetzlich nicht 

verpflichtet, das Grundwasser dauerhaft künstlich abzusenken, um die Keller 

trocken zu halten. 

• Eine flächendeckende Betroffenheit durch nasse Keller ist in Berlin nicht 

gegeben (Bericht S. 9). 

• Die Betroffenen sind und waren schon immer selbst verpflichtet, ihr Gebäude 

gegen aufsteigendes Grundwasser abzudichten. Die Rechtslage hinsichtlich 

des Wiederanstiegs vormals abgesenkten Grundwassers ist in Berlin wie auch 

in ganz Deutschland eindeutig und durch viele Gerichtsentscheidungen 

belegt : Niemand, der das Grundwasser - auch über einen längeren Zeitraum 

- abgesenkt hat (z. B. für die Wasserversorgung, die Altlastensanierung oder 

die Bauwasserhaltung), ist verpflichtet, dies über die erforderliche 

Nutzungsdauer hinaus weiter zu tun. Die Folgen für  nicht fachgerecht 

abgedichtete Keller ändern nichts an dieser Rechtslage.  
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• Alle geforderten Maßnahmen, insbesondere flächendeckende 

Grundwasserabsenkungen, wären für die öffentliche Hand mit immens hohen 

Kosten verbunden (Ewigkeitskosten in Höhe von bis zu 95 Mio. € pro Jahr) 

und rechtlich zudem mit Risiken behaftet. Sie wurden daher im Detail nicht 

differenzierter ausgearbeitet, so wie dies von vielen Betroffenen in den 

Stellungnahmen (3, 5, 8 und 9) gefordert wurde. Für jede einzelne der 28 

vorgeschlagenen Maßnahmen wurden die Kosten im Bericht jedoch grob 

abgeschätzt (Bericht S. 72). 

Ungeachtet seiner genannten Grundposition ist der Senat jedoch bemüht, zu 

möglichen Lösungsansätzen beizutragen:  

• Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wird die IBB 

beauftragen zu prüfen, inwieweit eine mögliche Bereitstellung zinsgünstiger 

Kredite für Maßnahmen nach dem Beispiel von Sachsen-Anhalt durchführbar 

ist (Bericht S. 73). 

• Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt beabsichtigt 

Pilotprojekte zum lokalen Grundwassermanagement durchzuführen. Hierfür 

stehen im Haushalt 2014/15 bei Kapitel 1280, Titel 54010 jeweils 150 T€ 

zweckgebunden zur Verfügung. 

Nach Abschluss der Prüfungen und der Pilotprojekte wird dem Abgeordnetenhaus 

ein auswertender Bericht mit Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen 

vorgelegt. 

 
Berlin, den 12.08.2014 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
Klaus  W o w e r e i t     Michael   M ü l l e r 
.........................................     …………………………… 
Regierender Bürgermeister    Senator für Stadtentwicklung  
           und Umwelt 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
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1. Zusammenfassung 

Infolge des Grundwasserwiederanstieges aufgrund der rückläufigen Grundwasserförderung 

der Berliner Wasserwerke und der Industriebetriebe im Urstromtal sowie Anstiegen oberflä-

chennahen Grundwassers (Schichtenwasser) auf den Hochflächen mit schlecht durchlässi-

gen Böden nach starken Niederschlagsereignissen seit dem Jahr 1989 ist es in Berlin zu 

zahlreichen Vernässungen bei Gebäuden gekommen, die nicht fachgerecht gegen Grund-

wasser abgedichtet sind. 

Der Senat hat sich dieses für den Einzelnen sehr gravierenden Problems angenommen und 

dazu den „Runden Tisch Grundwassermanagement“ mit Betroffenen, Interessenvertretun-

gen, Vertretern aus den Bezirken und den Parteien, den Berliner Wasserbetrieben und Ex-

perten aus der Fachbehörde im vergangenen Jahr einberufen. 

Der Senatsverwaltung sind derzeit 1.190 Gebäude mit Kellervernässungen gemeldet, das 

sind 0,2 % des Gesamtbestandes von ca. 550.000 Gebäuden in Berlin. Die Betroffenenver-

tretungen gehen von einer hohen Dunkelziffer von „schweigenden“ Betroffenen aus. 

Im Zeitraum der Sitzungen des Runden Tisches wurden von den Betroffenenverbänden, In-

teressenvertretungen, Bezirken und dem Senat 28 Maßnahmenvorschläge zur Behebung 

der Kellerwasserschäden eingebracht, die im vorliegenden Bericht wasserwirtschaftlich, öko-

logisch und rechtlich bewertet werden. Ferner werden sie mit einer groben Kostenschätzung 

versehen und es wird dargestellt, wer die Maßnahmen umsetzen, wer sie möglicherweise 

finanzieren kann und ob sie nachhaltig sind. 

Eine nachträgliche Abdichtung eines Gebäudes ist grundsätzlich fast überall in Berlin mög-

lich. Sie kann je nach individueller Situation mehr oder weniger aufwändig sein, stellt aber 

eine weitgehend nachhaltige Maßnahme dar.  

Dagegen verursachen die meisten anderen Maßnahmen, die auf eine dauerhafte Grundwas-

serhaltung oder –Drainage abzielen, hohe Kosten auf Lebenszeit („Ewigkeitskosten“). Diese 

Maßnahmen sind nicht nachhaltig oder kollidieren mit EU-Vorgaben der Wasserrahmen-

richtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und Naturschutzrecht. Die Erreichung der Ziele der 

Strategie Biologische Vielfalt Berlin zur Entlastung grundwasserabhängiger Ökosysteme wä-

re gefährdet. Die Auswirkungen müssten im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen 

geprüft werden.  

Grob geschätzt beträgt die Summe aller dieser Maßnahmen auf 50 Jahre gerechnet ca. 

4,8 Mrd. €. Das bedeutet „Ewigkeitskosten“ von ca. 95 Mio. pro Jahr. 

Als Finanzierungsvarianten werden von der Fachverwaltung die Bildung von Verbänden, die 

eine Grundwasserabsenkung für ein größeres Gebiet durchführen, oder die Bereitstellung 

einer zinsgünstigen Kreditmöglichkeit über eine Landesbank zur Unterstützung und Durch-
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führung nachträglicher Kellerabdichtung, die vom Eigentümer des Gebäudes zu tragen ist, 

vorgeschlagen. Die Finanzierung der Maßnahmen durch das Land Berlin ist aus rechtlichen 

und haushälterischen Gründen nicht geboten. Zudem ist eine Klageflut derer, die „richtig“ 

gebaut haben, abzusehen. 

Vom Fachbereich werden konkrete Vorschläge zur Behebung von Kellerwasserschäden un-

terbreitet. 

Kellerwassergeschädigte und Betroffenenvertretungen fordern vom Abgeordnetenhaus die 

Anerkennung, dass 

1. der Grundwasseranstieg ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, 

2. mit der Grundwassersteuerungsverordnung siedlungsverträgliche Grundwasserstän-

de garantiert werden müssen, 

3. siedlungsverträgliche Grundwasserstände in der Berliner Verfassung festgeschrieben 

werden müssen, 

4. die Maßnahmenvorschläge der Betroffenen durch Finanzierung durch das Land Ber-

lin umgesetzt werden müssen und 

5. Gebühren und Abgaben anzupassen sind. 

 

Über diese Forderungen soll das Abgeordnetenhaus befinden. 
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2. Einleitung 

In der Öffentlichkeit werden der Grundwasseranstieg der letzten 20 Jahre in Berlin und die 

daraus resultierenden Auswirkungen intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die Sor-

gen der Betroffenen, die die Auswirkungen z. B. in Form von nassen Kellern in ihren Gebäu-

den zu spüren bekommen. 

Der Senat hat sich dieses für den Einzelnen sehr gravierenden Problems angenommen und 

dazu den „Runden Tisch Grundwassermanagement“ mit Betroffenen, Interessenvertretun-

gen, Vertretern aus den Bezirken und den Parteien, den Berliner Wasserbetrieben und Ex-

perten aus der Fachbehörde einberufen. 

Infolge des Grundwasseranstieges aufgrund der rückläufigen Grundwasserförderung der 

Berliner Wasserwerke und der Industriebetriebe seit dem Jahr 1989 ist es in Berlin zu zahl-

reichen Kellervernässungen gekommen. 

Im Jahr 2001 wurde die Grundwassersteuerungsverordnung mit dem Ziel erlassen, im Rah-

men der Grundwasserförderung für die öffentliche Wasserversorgung möglichst siedlungs-

verträgliche Grundwasserstände anzustreben. Da der Trinkwasserbedarf seitdem immer 

weiter gesunken und infolge dessen das Grundwasser entsprechend weiter angestiegen ist, 

wurde in einem vom Abgeordnetenhaus geforderten Bericht 2009 u. a. festgestellt, dass im 

Rahmen der Förderung für die öffentliche Wasserversorgung siedlungsverträgliche Grund-

wasserstände nicht mehr überall einzuhalten sind (Drs. 16/23171). 

In der Koalitionsvereinbarung 2011 - 2016 wird das Erreichen siedlungsverträglicher Grund-

wasserstände angestrebt. Dazu sollte ein Runder Tisch Grundwassermanagement mit Be-

troffenen, Politikern, Vertretern der Berliner Wasserbetriebe und Fachleuten aus der Senats-

verwaltung eingerichtet werden. 

Dieser Runde Tisch Grundwassermanagement wurde im vergangenen Jahr initiiert und es 

haben dazu drei Sitzungen am 29.5.2012, 21.8.2012 und am 29.10.2012 stattgefunden. Hier 

wurden Ursachen und Schäden erläutert, Lösungsmaßnahmen vorgeschlagen, diskutiert und 

ausgewertet, die in den Kapiteln 6 und 7 dargestellt werden. 

 

 

 

                                                           
1 Drucksache 16/2317 Mitteilung zur Kenntnisnahme: Siedlungsverträgliche Grundwasserstände sicherstellen – 
Schlussbericht, siehe http://www.parlament-berlin.de/ados/16/IIIPlen/vorgang/d16-
2317.pdf#search=%22drucksache%2016%2F2317%22  

http://www.parlament-berlin.de/ados/16/IIIPlen/vorgang/d16-2317.pdf#search=%22drucksache%2016%2F2317%22
http://www.parlament-berlin.de/ados/16/IIIPlen/vorgang/d16-2317.pdf#search=%22drucksache%2016%2F2317%22
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3. Ursachen der hohen Grundwasserstände in Berlin2 

Der seit der Nachkriegszeit stetig steigende Wasserbedarf bis zum Jahr 1989 führte durch 

eine immer höhere Rohwasserförderung der Berliner Wasserbetriebe (Abb. 1) zu großflächi-

gen Grundwasserabsenkungsbereichen im Einflussbereich der Wasserwerke.  

 

Abb. 1  Rohwasserförderung der Berliner Wasserbetriebe von 1960 bis 2012 

 

Nach 1989 ging der Wasserbedarf sehr stark zurück und führte im Umkreis der meist im Ur-

stromtal gelegenen Wasserwerke zu deutlichen Wiederanstiegen des Grundwassers 

(Abb. 2). 

                                                           
2 Vortrag von A. Limberg, „Entwicklung der Grundwasserstände in Berlin“, gehalten auf der ersten Sitzung zum 
Runden Tisch (29.5.2012), siehe 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/vortrag-8E3_29-05-
2012.pdf  

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/vortrag-8E3_29-05-2012.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/vortrag-8E3_29-05-2012.pdf
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Abb. 2  Grundwasseranstieg von 1989 bis 2012 im Urstromtal: Im schraffierten  

Bereich beträgt der Anstieg mehr als einen halben, im kreuzschraffierten  

Bereich mehr als einen Meter 

Aber auch im Innenstadtbereich im Urstromtal - etwa vom Schloss Charlottenburg im Westen 

bis zur Rummelsburger Bucht im Osten, der außerhalb des Einflussbereiches der Wasser-

werke liegt, - kam es zu Wiederanstiegen. Grund hierfür ist der Rückgang der Grundwasser-

förderung durch Eigenwasserversorgungsanlagen oder Grundwasserhaltungen großer Bau-

maßnahmen. 

Auf der Barnim-Hochfläche kam es durch ein nicht mehr funktionstüchtiges Drainagesystem, 

das noch aus der Zeit der längst aufgegebenen Rieselfeldbewirtschaftung stammt und auf 

privaten Grundstücken nicht mehr gepflegt wird, zu Anstiegen von oberflächennahem 

Grundwasser (Schichtenwasser).  

Durch Niederschläge können hier immer wieder kurzfristig Grundwasseranstiege verzeichnet 

werden, da die bindige Ausbildung der an der Oberfläche anstehenden Lockergesteine (Ge-

schiebemergel, -lehm) die Versickerung verzögert. 

Dieses Grundwasser ist nicht durch die Förderung der Wasserwerke beeinflussbar. 
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Allgemeines zum Grundwasseranstieg 

Der Grundwasseranstieg unterliegt dem natürlichen Wasserkreislauf: Entsprechend dem 

Niederschlagsgeschehen entstehen natürliche Schwankungen, die im extremen Fall zum 

höchsten Grundwasserstand führen können (HGW). 

Durch Eingriffe der Grundwasserförderung z. B. für die Trinkwasserversorgung oder die 

Bauwasserhaltung werden die natürlichen Grundwasserstände (oft Jahre lang) künstlich ab-

gesenkt. Bei verringerter oder Einstellung der Förderung steigt das Grundwasser wieder 

(maximal) auf den natürlichen Grundwasserstand an, aber nicht höher. 

Das heißt, der Grundwasseranstieg in Berlin ist nur ein Wiederanstieg in Richtung ehemals 

natürlicher Verhältnisse, auf die die Bauwerke nach dem allgemeinen Baurecht immer aus-

gerichtet (abgedichtet) sein müssen. 

 

 

4. Auswirkungen der hohen Grundwasserstände 

Die wieder angestiegenen Grundwasserstände zeigen bei Gebäuden, deren Keller nicht 
fachgerecht gegen Grundwasser abgedichtet sind, Vernässungserscheinungen, oder 

schlimmstenfalls steht das Wasser darin „blank“.  

Der Senatsverwaltung sind derzeit 1.190 Gebäude mit Kellervernässungen gemeldet, das 

sind 0,2 % des Gesamtbestandes von ca. 550.000 Gebäuden in Berlin (Abb. 3). Der Ver-

band deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) behauptet dagegen, es seien viel mehr Gebäu-

de betroffen (mehrere 10.000), da sich die Hausbesitzer nicht trauten ihren Schaden zu mel-

den, weil sonst der Wert ihrer Immobilie sinke. Diese Aussage lässt sich jedoch nicht über-

prüfen.  
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Abb. 3  Verteilung der 1.190 gemeldeten Gebäude (rote Punkte) mit  

Vernässungsschäden in Berlin (Stand Oktober 2012) 

 

5. Rechtliche Grundlagen3 

Wasserrecht 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt ist nach § 5 (WHG) ein sparsamer Umgang mit dem 

Grundwasser geboten. 

Nach der einschlägigen Rechtsprechung besteht unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten 

ein Rechtsanspruch von Grundstückseigentümern auf grundwasserabsenkende Maßnah-

men, denn öffentliche, industrielle und andere private Grundwasserförderungen bedürfen 

nach WHG § 8 einer wasserrechtlichen Erlaubnis oder einer Bewilligung. Diese Zulassungen 

beinhalten (im Falle der Erlaubnis) eine Befugnis bzw. (im Falle der Bewilligung) ein Recht 

auf Förderung, aber keine Verpflichtung zur dauerhaften Weiterförderung. Dies gilt zum Bei-

spiel auch dann, wenn nach einer Reduzierung bzw. Stilllegung einer Förderung auch nach 

Jahrzehnten der Grundwasserstand wieder ansteigt und im Umfeld im Hinblick auf die natür-

lichen Grundwasserverhältnisse an einer unangepassten Bebauung schwere Gebäudeschä-
                                                           
3 Vortrag von P. Darkow, „Rechtsgrundlagen“, gehalten auf der zweiten Sitzung zum Runden Tisch (21.8.2012), 
siehe 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/rechtsgrundlagen.pdf  

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/rechtsgrundlagen.pdf
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den entstehen (vgl. Beschluss des Oberverwaltungsgericht Berlin vom 28.1.2000, OVG 2 SN 

40.99). 

 

Berliner Wassergesetz (BWG) 

Durch die Regelung des neu erlassenen § 37 a Abs. 5 Nr. 1 des Berliner Wassergesetzes 

(BWG) ist der für die Wasserwirtschaft zuständigen Senatsverwaltung die Ermächtigung ein-

geräumt worden,  nach Maßgabe näherer Regelungen in einer Rechtsverordnung  durch 

Nebenbestimmungen zu den den Wasserbetrieben erteilten Erlaubnissen zur Grundwasser-

entnahme für die öffentliche Wasserversorgung darauf hinzuwirken, einen bestimmten 

Grundwasserstand im Fördergebiet sicherzustellen, soweit dies durch die Gewinnung beein-

flussbar ist.  

 

Dieser Ermächtigung ist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung durch den Erlass der 

Grundwassersteuerungsverordnung (GruWaSteuV), die am 10.10.2001 in Kraft getreten ist, 

nachgekommen. Danach können die Berliner Wasserbetriebe (BWB) im Rahmen ihrer tech-

nischen Möglichkeiten und der Grundwasserförderung zur Trinkwasserproduktion verpflichtet 

werden, vorgegebene Grundwasserstände anzustreben und in einer Schwankungsbreite von 

0,5 m nicht zu über- oder unterschreiten.  

 

Die Grundwassersteuerungsverordnung dient entsprechend der Ermächtigungsgrundlage 

des § 37a Abs. 5 BWG allein der Steuerung der Grundwassergüte und der Grundwasser-

stände. Mit dieser Grundwassersteuerungsverordnung soll hauptsächlich auf die in Berlin 

aktuell stark zurückgegangenen Fördermengen reagiert werden. Im Rahmen der Trinkwas-

sergewinnung sollen die Grundwasserförderungen und Grundwasseranreicherungen der 

einzelnen Wasserwerke so gesteuert werden, dass die im urbanen Bereich zu Kellerwasser-

schäden führenden, hohen Grundwasserstände möglichst vermieden werden. D.h. Wasser-

werke in Gebieten mit hohen Grundwasserständen sollen möglichst mehr fördern und ent-

sprechend soll die Fördermenge in unbelasteten Gebieten reduziert werden. 

Im Bericht an das Abgeordnetenhaus von 2009 (Drs. 16/2317) wurde festgestellt, dass sied-

lungsverträgliche Grundwasserstände im Rahmen der aktuellen und der perspektivisch wei-

ter sinkenden Grundwasserförderung für die öffentliche Wasserversorgung der Wasserwerke 

selbst in deren Einflussgebieten nicht mehr zu erreichen sind. Es wurde deshalb vorgeschla-

gen, die Grundwassersteuerungsverordnung (GruWaSteuV) im Rahmen der Deregulierung 

aufzugeben. 
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Baurecht 

Typische „Baugrundrisiken“ fallen grundsätzlich uneingeschränkt in den Risikobereich des 

Bauherrn / der Bauherrin, sie können nicht auf die Gemeinde abgewälzt werden. Nur solche 

Gesundheitsgefahren fallen in den Schutzbereich der Amtspflicht, die von dem/der Gebäu-

deeigentümer/in weder vorhersehbar noch beherrschbar sind (namentlich Gesundheitsge-

fahren durch Altlasten und Bergbaufolgen). Gefahren aus der Grundwassersituation fallen 

in den Verantwortungsbereich des Bauherrn / der Bauherrin, weil es sich um eine von 

ihm vorhersehbare und beherrschbare Gefahr handelt. Im Zuge der fachgerechten Planung 

und Bauausführung eines Kellergeschosses eines Hauses entspricht es den anerkannten 

Regeln der Technik, durch Erkundigungen nach dem höchsten Grundwasserstand (HGW) zu 

untersuchen, ob das Kellergeschoss grundwassergefährdet ist.  

Bauordnung für Berlin (BauOBln) 

Nach § 13 der Bauordnung für Berlin ist jeder Gebäudeeigentümer / jede Gebäudeeigentü-

merin für die Abdichtung seines/ihres Kellers selbst verpflichtet: „Bauliche Anlagen müssen 

so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, ... 

Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.“ 

 

Zulassungsvoraussetzungen bei Grundwasserentnahmen4 

Sollen ein oder mehrere Keller durch eine Grundwasserabsenkung dauerhaft trocken gehal-

ten werden, so sind für die dafür erforderliche Grundwasserentnahme und die entsprechen-

de Ableitung des geförderten Grundwassers u. a. folgende Zulassungsvoraussetzungen zu 

erfüllen: 

• Errichtung eines Brunnens (oder mehrerer Brunnen): Dafür benötigt man eine Wasser-

behördliche Genehmigung. 

• Grundwasserentnahme und –einleitung: Dafür ist eine Wasserbehördliche Erlaubnis er-

forderlich. 

• Ggf. ist das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) anzuwenden. 

• Für das Verfahren werden Gebühren festgesetzt. 

 

 

 

                                                           
4 Vortrag von K. Hähnel, „Zulassungsvoraussetzungen bei Grundwasserentnahmen“, gehalten auf der dritten 
Sitzung zum Runden Tisch (29.10.2012), siehe 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/zulassungsvoraussetzun
gen.pdf  

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/zulassungsvoraussetzungen.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/zulassungsvoraussetzungen.pdf
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6. Allgemeines zu den Maßnahmenvorschlägen567 

Im Zeitraum der Sitzungen des Runden Tisches wurden von den Betroffenenverbänden, In-

teressenvertretungen, Bezirken und dem Senat 28 Maßnahmenvorschläge zur Behebung 

der Kellerwasserschäden eingebracht, die auf der letzten Sitzung einzeln nach wasserwirt-

schaftlicher, rechtlicher, technischer und ökologischer Umsetzbarkeit grob ausgewertet und 

mit einer überschlägigen Kostenabschätzung versehen wurden. Schließlich erfolgten drei 

Vorschläge zu Finanzierungsvarianten. 

 

Eine nachträgliche Abdichtung eines Gebäudes ist grundsätzlich überall in Berlin möglich 

und stellt eine einmalige Maßnahme dar.  

Bei allen anderen ggf. durchzuführenden Maßnahmen muss man unterscheiden, ob sich ein 

Gebäude im Urstromtal oder auf der Hochfläche befindet (Abb. 2, 4 und 5). 

                          

Abb. 4  Lage im Urstromtal   Abb. 5  Lage auf der Hochfläche 

Nur im Urstromtal kann durch eine Grundwasserabsenkung mit Brunnen ein Keller trocken 

gehalten werden. Auf den Hochflächen müssen andere Maßnahmen wie Drainagen o. ä. 

betrieben werden. Beide Maßnahmen sind auf Dauer zu betreiben („Ewigkeitskosten“). 

Im Urstromtal muss die Lage zu den Einflussbereichen der Wasserwerke berücksichtigt wer-

den. Außerhalb des „gelben“ Bereiches in der Abbildung 6, d. h. im ganzen Innenstadtbe-

reich, ist eine Beeinflussung durch eine evtl. verstärkte Grundwasserförderung der Wasser-

werke nicht möglich. 

                                                           
5 Vortrag von A. Limberg, „Vorschläge von Maßnahmen zur Behebung von Kellerwasserschäden in Berlin“, 
gehalten auf der zweiten Sitzung zum Runden Tisch (21.8.2012), siehe 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/vorschlaege.pdf  
6 Vortrag von A. Limberg, „Auswertung der vorgeschlagenen Maßnahmen“, gehalten auf der dritten Sitzung 
zum Runden Tisch (29.10.2012), siehe 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/auswertung.pdf  
7 Protokoll zur Diskussion auf der dritten Sitzung zum Runden Tisch (29.10.2012), siehe 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/protokoll_29-10-
2012.pdf  

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/vorschlaege.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/auswertung.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/protokoll_29-10-2012.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/protokoll_29-10-2012.pdf
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Abb. 6   Einflussbereich der Wasserwerke im Urstromtal. Gelb dargestellt ist der  

Absenkbereich um mehr als 0,25 m zum HGW bei einer Gesamtförderung von  

181 Mio. m³/Jahr (Basisvariante im Jahr 2040) 
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7. Auswertung der Maßnahmenvorschläge 

Im Folgenden werden die 28 Maßnahmenvorschläge der einzelnen Autoren jeweils mit ihrer 

geografischen Lage rot umrandet im Stadtgebiet auf Blatt 1 vorgestellt. Auf Blatt 2 wird eine 

erweiterte Analyse der Maßnahme durchgeführt: Es findet eine wasserwirtschaftliche, ökolo-

gische und rechtlich Bewertung statt. Die Maßnahme wird mit einer groben Kostenschätzung 

versehen. Ferner wird dargestellt, wer die Maßnahme umsetzen, wer sie möglicherweise 

finanzieren kann und ob sie nachhaltig ist. 
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Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

1 Förderung aller relevanten Wasserwerke erhöhen Interessengemeinschaft 

Buckow/Rudow, Bezirk Marzahn-

Hellersdorf, IHK, Bauindustrieverband, 

BFW, BBU, VDGN 

Lage: Urstromtal, Einflussbereich der Wasserwerke 

 

 

 

  



17 
 

Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

1 Förderung aller relevanten 
Wasserwerke erhöhen 

Interessengemeinschaft 

Buckow/Rudow, Bezirk Marzahn-

Hellersdorf, IHK, Bauindustriever-

band, BFW, BBU, VDGN 

 

Lage Urstromtal, Einflussbereich der Wasserwerke 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Förderung durch die Berliner Wasserbetriebe von zusätzlichem 

Grundwasser mit Ableitung in die Vorflut von ca. 30 bis 80 Mio. m³/Jahr 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Viele, aber nicht Alle (unterschiedliche Kellertiefen)  

nur in den Wasserwerkseinflussgebieten im Urstromtal 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Zusätzliche Förderung von Grundwasser über den Bedarf der öf-

fentlichen Wasserversorgung hinaus bedarf einer wasserbehördli-

chen Erlaubnis. 

• Nur im Rahmen des Dargebotes möglich 

• Finanzierung klären (kann nicht über die Wassertarife finanziert 

werden) 

• Umweltverträglichkeitsprüfung (Auswirkung und evtl. Beeinträchti-

gung / Schädigung anderer Schutzgüter wie z. B. Feuchtgebiete, 

Schutzgebiete nach Natura 2000 u. nationalem Naturschutzrecht, 

Schifffahrt etc.) 

• Auswirkung auf die laufenden Bewilligungsverfahren der BWB 

• Auswirkung auf die Trinkwasserschutzgebiete (mögliche Vergröße-

rung der Schutzgebiete) sind zu prüfen  

• ggf. Kompensationsmaßnahmen erforderlich 

Grobe Kostenschäzung Prozesskosten der Berliner Wasserbetriebe: 1,04 €/m³ 

• einmalig 

 

• laufend  

ca. 31,2 bis 83,2 Mio. €/Jahr  

• auf 50 Jahre 

1.560 – 4.160 Mio. €  

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Berliner Wasserbetriebe 

Finanzierung durch: Betroffene oder Land Berlin 

Nachhaltigkeit nein, da eine unendliche Dauerwasserhaltung erforderlich („Ewigkeits-

kosten“) 

Das überschüssige (nicht für die Trinkwasserversorgung benötigte 

Wasser) muss in die Vorfluter abgeschlagen werden. 
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Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

2 Förderung des Wasserwerkes Johannisthal er-
höhen 

(Interessengemeinschaft 

Buckow/Rudow, IHK, Bauindustrie-

verband, BFW, BBU, VDGN) 

Lage: Urstromtal, Einflussbereich des Wasserwerks Johannisthal 
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Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 
2 Förderung des Wasserwerkes 

Johannisthal erhöhen 

(Interessengemeinschaft 

Buckow/Rudow, IHK, Bauindustrie-

verband, BFW, BBU, VDGN) 

 

Lage Urstromtal, Einflussbereich des Wasserwerks Johannisthal 

Erforderliche 
Maßnahmen 

• Förderung von ca. 5 Mio. m³/Jahr zusätzlichem Grundwasser mit 

Ableitung in die Vorflut  

• Das Wasserwerk muss noch (wieder)errichtet werden 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Viele, aber nicht Alle (unterschiedliche Kellertiefen) im Wasserwerks-

einflussgebiet Johannisthal 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Zusätzliche Förderung von Grundwasser über den Bedarf der öf-

fentlichen Wasserversorgung hinaus bedarf einer wasserbehördli-

chen Erlaubnis. 

• Finanzierung kann nicht über die Wassertarife finanziert werden 

• Eine Erhöhung der Förderleistung ist bedingt durch das Dargebot 

(12,8 Mio. m³/a) nur minimal möglich. 

• Umweltverträglichkeitsprüfung (Prüfung der Auswirkung und evtl. 

Beeinträchtigung/Schädigung anderer Schutzgüter wie z. B. 

Feuchtgebiete, Schifffahrt etc.) 

• Auswirkung auf das Trinkwasserschutzgebiet (mögliche Vergröße-

rung des Schutzgebietes) ist zu prüfen  

• Anpassung an Förderbewilligung erforderlich (noch nicht erteilt). 

• ggf. Kompensationsmaßnahmen erforderlich 

• Die Rohwasserförderung für ein Wasserwerk am Standort Johan-

nisthal alleine würde - selbst bei vollständiger Ausschöpfung des 

nutzbaren Grundwasserdargebots - nicht ausreichen um sied-

lungsverträgliche Grundwasserstände westlich des Teltowkanals 

zu sicherzustellen. 

Grobe Kostenschäzung Prozesskosten 1,04 €/m³ 

• einmalig: -  

laufend: 5,2 Mio. €/Jahr 

auf 50 Jahre: 260 Mio. €  

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Berliner Wasserbetriebe 

Finanzierung durch: Betroffene oder Land Berlin 

Nachhaltigkeit nein, da eine unendliche Dauerwasserhaltung erforderlich („Ewigkeits-
kosten“) 
Das überschüssige (nicht für die Trinkwasserversorgung benötigte 
Wasser) muss in die Vorfluter abgeschlagen werden. 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

3 Förderung der Brunnenanlage im Glockenblu-
menweg erhöhen 

Interessengemeinschaft 

Buckow/Rudow, IHK, Bauindustrie-

verband, BFW, BBU, VDGN 

Lage: Urstromtal, Einflussbereich des Wasserwerkes Johannisthal, Blumenviertel 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

3 Förderung der Brunnenanlage 
im Glockenblumenweg erhöhen 

Interessengemeinschaft 

Buckow/Rudow, IHK, Bauindustrie-

verband, BFW, BBU, VDGN 

 

Lage Urstromtal, Einflussbereich des Wasserwerkes Johannisthal, Blumen-

viertel 

Erforderliche 
Maßnahmen 

• Unterhaltung und Verkehrssicherung der bestehenden Anlage 

• Förderung von etwa 2 Mio. m³ Grundwasser/Jahr 

• ggf. Neubau erforderlich 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Viele, aber nicht Alle (unterschiedliche Kellertiefen), 

im Blumenviertel 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Förderung von Grundwasser bedarf einer wasserbehördlichen 

Erlaubnis. 

• Eine Erhöhung der Fördermengen ist mit der vorhandenen Anlage 

technisch nicht möglich; darüber hinaus sind bereits jetzt an der 

benachbarten Bebauung gravierende Setzungsschäden durch die 

örtliche Grundwasserabsenkung eingetreten. 

• Die Wasserbehördliche Erlaubnis bis max. 2,2 Mio. m³/Jahr ist bis 

zum 31.12.2017 gültig; danach muss eine Verlängerung geprüft 

werden. 

• Eine Regenerierung bzw. ein Neubau der Brunnen ist ca. alle 15 - 

20 Jahre erforderlich. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

Neubau der Brunnen ca. 8 Mio. € 

• laufend  

Unterhaltungskosten ca. 0,12 Mio. €/Jahr (derzeit) 

• auf 50 Jahre 

30 Mio. € 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

zurzeit SenStadtUm / Betroffene  

Finanzierung durch: zurzeit SenStadtUm / Betroffene  

Nachhaltigkeit nein, da eine unendliche Dauerwasserhaltung mit Ableitung in den 

Teltowkanal erforderlich („Ewigkeitskosten“) 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

4 Zusätzliche Brunnenanlage im Seidelbastweg 
errichten 
 

Interessengemeinschaft 

Buckow/Rudow, IHK, Bauindustrie-

verband, BFW, BBU, VDGN 

Lage: Urstromtal, Einflussbereich des Wasserwerkes Johannisthal, Blumenviertel 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

4 Zusätzliche Brunnenanlage im 
Seidelbastweg errichten 
 

Interessengemeinschaft 

Buckow/Rudow, IHK, Bauindustrie-

verband, BFW, BBU, VDGN 

 

Lage Urstromtal, Einflussbereich des Wasserwerkes Johannisthal, Blumen-

viertel 

Erforderliche 
Maßnahmen 

• Bau einer neuen Brunnenanlage,  

• Förderung und Ableitung von ca. 2 Mio. m³ Grundwasser/Jahr 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Viele, aber nicht Alle (unterschiedliche Kellertiefen) im Blumenviertel 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Förderung von Grundwasser bedarf einer wasserbehördlichen 

Erlaubnis. 

• Es ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich (Prüfung der 

Auswirkung und evtl. Beeinträchtigung/Schädigung anderer 

Schutzgüter wie z. B. Feuchtgebiete, Schifffahrt etc.). 

• Die Auswirkungen auf den Betrieb des Wasserwerkes Johannisthal 

sind zu prüfen. 

• Die Auswirkungen auf die bestehende Bebauung (Setzungsschä-

den) durch die örtliche Grundwasserabsenkung sind zu prüfen. 

• Es ist ein Wasserbehördliches Verfahren mit UVP erforderlich. 

• Es sind Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 

• Eine Regenerierung bzw. ein Neubau der Brunnen ist ca. alle 15 - 

20 Jahre erforderlich. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

Baukosten ca. 10 Mio. € 

• laufend  

Unterhaltung ca. 0,12 Mio. €/Jahr  

• auf 50 Jahre 

32 Mio. €  

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Betroffene 

Finanzierung durch: Betroffene 

Nachhaltigkeit nein, da eine unendliche Dauerwasserhaltung mit Ableitung in den 

Teltowkanal erforderlich („Ewigkeitskosten“) 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

5 Regenwasserentwässerung mit Einleitung in die 
Wuhle 

Bezirk Marzahn-Hellersdorf und 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd 

Lage: Urstromtal, Einflussbereich des Wasserwerkes Kaulsdorf 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

5 Regenwasserentwässerung mit 
Einleitung in die Wuhle 

Bezirk Marzahn-Hellersdorf und 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd 

 

Lage Urstromtal, Einflussbereich des Wasserwerkes Kaulsdorf 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Planung, Modellierung, Antragstellung, Bau von Regenentwässerungs-

kanälen durch die BWB 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Viele, aber nicht Alle (unterschiedliche Kellertiefen) nur in der Nähe der 

Regenwasserentwässerungsanlagen in Kaulsdorf/Mahlsdorf Süd 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Auswirkungen der Maßnahme auf eine Grundwasserabsenkung 

wird zurzeit durch eine Modellierung überprüft (Auftraggeber: BA 

Marzahn-Hellersdorf) 

• Wirkung auf LSG Kaulsdorfer Seen wäre zu prüfen. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

Modellierung (BA Marzahn-Hellersdorf)  

2 T € 

Bau  

5 Mio. € 

ggf. Erwerb von Grundstücken x Mio. € 

• laufend 

Unterhaltung 

x T €/Jahr 

• auf 50 Jahre 

5 Mio. € 

+ x Mio. € 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Berliner Wasserbetriebe 

Finanzierung durch: Land Berlin 

Nachhaltigkeit ja 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

6 Hydraulische Berechnung der Zu- und Abläufe 
und ggf. Querschnittserweiterung der Ableitung 
des Regenwasserableitungssystems vom Bies-
dorfer Baggersee in die Wuhle 

Bezirk Marzahn-Hellersdorf und 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd 

Lage: Urstromtal, innerhalb des Einflussbereiches der Wasserwerke Kaulsdorf und Wuhlheide 
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Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

6 Hydraulische Berechnung der 
Zu- und Abläufe und ggf. 
Querschnittserweiterung der 
Ableitung des Regenwasserab-
leitungssystems vom Biesdor-
fer Baggersee in die Wuhle 

Bezirk Marzahn-Hellersdorf und 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd 

 

Lage Urstromtal, innerhalb des Einflussbereiches der Wasserwerke Kaulsdorf 

und Wuhlheide 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Erweiterung der bestehenden Anlage durch die BWB 

 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Viele, aber nicht Alle (unterschiedliche Kellertiefen) in der Nähe des 

Biesdorfer Baggersees 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Auswirkungen der Maßnahme auf eine Grundwasserabsenkung wird 

zurzeit durch eine Modellierung überprüft (Auftraggeber: BA Marzahn-

Hellersdorf). 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

Modellierung  

2 T € 

für die Erweiterung  

x T. €  

• laufend 

Unterhaltung 

x T €/Jahr 

• auf 50 Jahre 

x Mio. € 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Berliner Wasserbetriebe 

Finanzierung durch: Land Berlin 

Nachhaltigkeit ja 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

7 Sofortmaßnahme: 
Ständige Einsatzbereitschaft der Pumpanlage im 
Habermannsee 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd 

Lage: Urstromtal, innerhalb des Einflussbereiches des Wasserwerkes Kaulsdorf 
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Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

7 Sofortmaßnahme: 
Ständige Einsatzbereitschaft 
der Pumpanlage im Haber-
mannsee 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd 

 

Lage Urstromtal, innerhalb des Einflussbereiches des Wasserwerkes Kauls-

dorf 

Erforderliche 
Maßnahmen 

• laufende Unterhaltung durch SenStadtUm 

• ggf. Umbau der Anlage zum Betrieb bei Frost prüfen 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Viele, aber nicht Alle (unterschiedliche Kellertiefen) in der Nähe des 

Habermannsees (Wasserwerk Kaulsdorf) 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Zurzeit ist kein Betrieb der Anlage bei Frostwetterlagen möglich, da 

die Leitung und Pumpenanlage nicht frostfest errichtet wurden. Zu-

sätzlich besteht Lebensgefahr durch Einbrechen der Eisdecke des 

Sees im Winter, wenn darunter Wasser abgepumpt wird. 

• Frostfreier Betrieb ist nur durch einen vollständigen Neubau der 

Anlage möglich mit Durchführung eines neuen wasserrechtlichen 

Verfahrens, dabei ist der Bau einer neuen, frostfrei verlegten Lei-

tung (2 km, 500 €/m) erforderlich. 

• Baumaßnahme im Wasserschutzgebiet 

• Es wurde eine Wasserbehördliche Erlaubnis zur Absenkung des 

Seespiegels auf 34,90 m NHN erteilt, die bis zum 31.12.2019 gültig 

ist. Danach muss eine Verlängerung geprüft und beantragt werden. 

• Die LSG-VO Kaulsdorfer Seen beschränkt die Absenkung auf 

34,90 m NHN 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

Bau der Leitung  

1 Mio. €  

• laufend 

Unterhaltungskosten 

12 T €/Jahr 

• auf 50 Jahre 

1,6 Mio. € 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

zurzeit SenStadtUm / Betroffene 

Finanzierung durch: zurzeit Land Berlin / Betroffene 

Nachhaltigkeit nein 

 

  



30 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

8 Sofortmaßnahme: 
Fördermenge des Wasserwerkes Kaulsdorf von 
6,1 auf 9 Mio. m³/Jahr erhöhen 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd, IHK, 

Bauindustrieverband, BFW, BBU, 

VDGN 

Lage: Urstromtal, innerhalb des Einflussbereiches des Wasserwerkes Kaulsdorf 

 
 

 

  



31 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

8 Sofortmaßnahme: 
Fördermenge des Wasserwer-
kes Kaulsdorf von 6,1 auf 9 
Mio. m³/Jahr erhöhen 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd, IHK, 

Bauindustrieverband, BFW, BBU, 

VDGN 

 

Lage Urstromtal, innerhalb des Einflussbereiches des Wasserwerkes Kauls-

dorf 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Erhöhung der Förderung des Wasserwerkes Kaulsdorf um 3 Mio. m³ 

Grundwasser/Jahr, dafür entsprechende Reduzierung in anderen Was-

serwerken 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Viele, aber nicht Alle (unterschiedliche Kellertiefen) im Wasserwerks-

einflussgebiet des Wasserwerkes Kaulsdorf 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Dargebot beträgt nur 8,6 Mio. m³/Jahr, Zulassung darüber hinaus 

ist nicht möglich 

• ggf. neue Kellervernässungen in anderen Bereichen, wo dann ent-

sprechend weniger gefördert werden muss 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 
keine 

• laufend 

Energiekosten 

• auf 50 Jahre  

keine 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Berliner Wasserbetriebe 

Finanzierung durch: Berliner Wasserbetriebe 

Nachhaltigkeit ja, innerhalb des vorhandenen Dargebotes 
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Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

9 Konzeptstudie Boxhagener Quartier* Bezirksamt Friedrichshain-

Kreuzberg, Betroffenenvertretung 

Boxhagener Platz, IHK, Bauindust-

rieverband, BFW, BBU, VDGN 

Lage: Urstromtal, außerhalb des Einflussbereiches der Wasserwerke 

 
 

*Übertragbabar auf vergleichbare Gebiete im Urstromtal außerhalb des Einflussbereiches der 

Wasserwerke 
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Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

9 Konzeptstudie Boxhagener 
Quartier* 

Bezirksamt Friedrichshain-

Kreuzberg, Betroffenenvertretung 

Boxhagener Platz, IHK, Bauindust-

rieverband, BFW, BBU, VDGN 

 

Lage Urstromtal, außerhalb des Einflussbereiches der Wasserwerke 

Erforderliche 
Maßnahmen 

• Planung, Antragstellung 

• Bau einer Anlage  

Förderung und Ableitung von 5 bis 10 Mio. m³ Grundwasser/Jahr 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Viele, aber nicht Alle (unterschiedliche Kellertiefen) 

im Konzeptgebiet 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Förderung von Grundwasser bedarf einer wasserbehördlichen 

Erlaubnis. 

• Bauplanung erforderlich 

• Finanzierung klären 

• ggf. Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich 

• Altlasten beachten 

• Wasserbehördliches Verfahren durchführen 

• ggf. Kompensationsmaßnahmen erforderlich 

• Neubau der Brunnen alle 15 - 20 Jahre erforderlich 

Grobe Kostenschäzung • einmalig: 

Verfahrenskosten x T € 

Baukosten ca. 5 Mio. € (Stand 2004) 

• laufend  

Unterhaltung ca. 0,17 Mio. €/Jahr 

• auf 50 Jahre 

23,5 Mio. €  

+ x T € 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Betroffene 

Finanzierung durch: Betroffene 

Nachhaltigkeit nein, da eine unendliche Dauerwasserhaltung erforderlich („Ewigkeits-

kosten“) 

* Kosten für insgesamt elf Anlagen gleicher Bauart im Urstromtal: 258,5 Mio. € + x Mio. € 

  



34 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

10 Für ganz Berlin: 
Gründungstiefe der gefährdeten Gebäude ermit-
teln 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd, IHK, 

Bauindustrieverband, BFW, BBU, 

VDGN 

Lage: Urstromtal und Hochflächen 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

10 Für ganz Berlin: 
Gründungstiefe der gefährde-
ten Gebäude ermitteln 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd, IHK, 

Bauindustrieverband, BFW, BBU, 

VDGN 

 

Lage Urstromtal und Hochflächen 

Erforderliche 
Maßnahmen 

• Ermittlung der Gründungstiefe aller 550.000 Gebäude in Berlin  

• Feststellung, welche davon nicht fachgerecht abgedichtet sind 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Erkenntnisgewinn 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

immens großer Aufwand: 

• Einzelbefragung aller 550.000 Hausbesitzer erforderlich 

• nur freiwillige Auskunft möglich 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 
nicht abzuschätzen (sehr hoch) 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Betroffene / Betroffenenvertretungen (z. B. BBU, VDGN o. ä.) 

Finanzierung durch: Betroffenenvertretungen (z. B. BBU, VDGN o. ä.) 

Nachhaltigkeit keine Aussage 

 

 

 

 

 

  



36 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

11 Für ganz Berlin: 
Siedlungsverträgliche Abstände des Grundwas-
sers zu den Gebäuden ermitteln und daraus eine 
Karte ableiten 
 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd 

Lage: Urstromtal und Hochflächen 

 
 

 

  



37 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

11 Für ganz Berlin: 
Siedlungsverträgliche Abstän-
de des Grundwassers zu den 
Gebäuden ermitteln und daraus 
eine Karte ableiten 
 

„SOS Grundwasser e. V.“, 

Mahlsdorf und Kaulsdorf Süd 

 

Lage Urstromtal und Hochflächen 

Erforderliche 
Maßnahmen 

• Ermittlung eines Grundwasserstandes, der 0,3 m unter der Grün-

dungstiefe der nicht fachgerecht abgedichteten Gebäude liegt  

• Berechnung einer Karte der Grundwassergleichen 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Erkenntnisgewinn 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• immens großer Aufwand, 

• auf den Hochflächen mit Schichtenwasservorkommen ist die 

Grundwassergleichenkarte nicht nutzbar 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 
nicht abzuschätzen (sehr hoch) 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Betroffene / Betroffenenvertretungen (z. B. BBU, VDGN o. ä.)  

Finanzierung durch: Betroffene / Betroffenenvertretungen (z. B. BBU, VDGN o. ä.) 

Nachhaltigkeit keine Aussage 

 

  

  



38 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

12 Recherche nach verloren gegangenen Draina-
gen und deren Kartenmaterial 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf 

Lage: Barnim-Hochfläche 

 
 

 

  



39 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

12 Recherche nach verloren ge-
gangenen Drainagen und deren 
Kartenmaterial 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf 

 

Lage Barnim-Hochfläche 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Recherche erforderlich 

 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Geschädigte auf der Barnim-Hochfläche 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Es sind bei SenStadtUm außerhalb des öffentlichen Straßenlandes 

keine Pläne zu Drainagen auf privaten Grundstücken vorhanden. Da 

viele ehemaligen Drainagen inzwischen durch Baumaßnahmen und 

durch veränderte Nutzung der Gebiete zerstört sind, sind diese Infor-

mationen auch nicht nutzbar. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

nicht durchführbar 

Finanzierung durch: - 

Nachhaltigkeit keine Angabe 

 

  



40 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

13 Überprüfung und Reaktivierung der Drainagen 
auf öffentlichem Straßenland 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf, IHK, Bauindustriever-

band, BFW, BBU, VDGN 

Lage: Barnim-Hochfläche 

  
 

 

  



41 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

13 Überprüfung und Reaktivierung 
der Drainagen auf öffentlichem 
Straßenland 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf, IHK, Bauindustriever-

band, BFW, BBU, VDGN 

 

Lage Barnim-Hochfläche 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Unterhaltung und Verkehrssicherung durch SenStadtUm 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Wenige auf der Barnim-Hochfläche in der Nähe der Drainagen 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Es werden ca. 20 km Drainagen im öffentlichen Straßenland von 

SenStadtUm unterhalten8. 

• Es bestehen Anschlussmöglichkeiten der Anlieger bei der Instand-

setzung/dem Neubau der vorhandenen Drainagestränge unter Vo-

raussetzung des Abschlusses eines Nutzungsvertrages mit Bau ei-

nes Übergabeschachtes (siehe Abbildung unten). 

• Lebensdauer der Drainagen ca. 30 Jahre 

• Voraussetzung: vorhandene und aufnahmefähige Vorflut 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

Neubaukosten 

ca. 10 Mio. € gesamt, derzeit jährliche Einzelmaßnahmen von ca. 

300 – 500 T€/a in der Umsetzung 

• laufend 

Unterhaltungs- und Verkehrssicherungskosten ca. 100 T €/Jahr 

• auf 50 Jahre 

25 Mio. € 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

SenStadtUm 

Finanzierung durch: Land Berlin 

Nachhaltigkeit nein, da eine unendliche Erhaltung der Dränagen erforderlich („Ewig-

keitskosten“) 

 

  
                                                           
8 Zusammenstellung aller von SenStadtUm unterhaltenen Drainagen im Straßenland mit Stand 1.11.2012, siehe 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/drainagen.pdf  

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/drainagen.pdf
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

14 Überprüfung und Reaktivierung der Gräben Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf, IHK, Bauindustriever-

band, BFW, BBU, VDGN 

Lage: Barnim-Hochfläche 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

14 Überprüfung und Reaktivierung 
der Gräben 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf, IHK, Bauindustriever-

band, BFW, BBU, VDGN 

 

Lage Barnim-Hochfläche 

Erforderliche 
Maßnahmen 

• Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen durch SenS-

tadtUm für Gewässer 1. und fließende Gewässer 2. Ordnung nach 

§1 BWG 

• für die nicht hierunter fallenden Gräben sind die Eigentümer 

zuständig 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Wenige auf der Barnim-Hochfläche 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• privatrechtliche Angelegenheit 

• Im Einzelfall sind gesetzlich geschützte Biotope, Schutzgebiete 

(NSG,LSG, GlB) betroffen. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 
 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

• SenStadtUm für Gewässer 1. und fließende Gewässer 2. Ordnung  

• Betroffene für alle anderen Gräben 

Finanzierung durch: • SenStadtUm für Gewässer 1. und fließende Gewässer 2. Ordnung  

• Betroffene für alle anderen Gräben 

Nachhaltigkeit nein 

 

  



44 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

15 Änderung der Zuständigkeiten: Behörden sollen 
auch auf privatem Gelände für Drainagen zu-
ständig sein 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf 

Lage: Hochflächen 

 
 

 

  



45 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

15 Änderung der Zuständigkeiten: 
Behörden sollen auch auf pri-
vatem Gelände für Drainagen 
zuständig sein 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf 

 

Lage Hochflächen 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Zuständigkeitsänderung 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Betroffene auf den Hochflächen 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Wurde in der Arbeitsgruppensitzung „AG Schichtenwasser Pan-

kow“ ausführlich besprochen und von der Wasserbehörde geprüft. 

• privatrechtliches Problem 

• Vorgehen nur bei überwiegendem Interesse der Allgemeinheit,  

• rechtlich bedenklicher Eingriff in Grundrechte der Grundstücksei-

gentümer zum Nutzen Dritter 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

nicht umsetzbar 

Finanzierung durch:  

Nachhaltigkeit  
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

16 Klärung, ob Schichtenwasser oder Grundwasser 
vorliegt 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf 

Lage: Hochflächen 

 
 

 

  



47 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

16 Klärung, ob Schichtenwasser 
oder Grundwasser vorliegt 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf 

 

Lage Hochflächen 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Anfrage nach Geologie und Grundwasser bei SenStadtUm, VIII E 3 

Geologie und Grundwassermanagement 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Entscheidungshilfe für Sanierungsmaßnahmen 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Schichtenwasser ist Grundwasser 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 
- unverbindliche Einzelanfrage kostenlos  

- für Sanierungsplanung eines Gebäudes:  

für Grundwasser      81 € 

für Geologie           100 € 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Betroffene 

Finanzierung durch: Betroffene 

Nachhaltigkeit keine Angabe 

  

 

 

 

 

 

 

  



48 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

17 Wenn keine Gräben vorhanden, staatliche Hilfen 
zum Brunnenbau 
 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf 

Lage: Hochflächen 

 
 

 

  



49 
 

Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

17 Wenn keine Gräben vorhanden, 
staatliche Hilfen zum Brunnen-
bau 
 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf 

 

Lage Hochflächen 

Erforderliche 
Maßnahmen 

keine 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

keiner 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Auf den bindig ausgebildeten Hochflächen (Geschiebelehm, -mergel) 

mit Ausbildung von Schichtenwasser sind Brunnenanlagen nicht 

zweckmäßig, da sie keinen relevanten Absenktrichter erzeugen. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

- 

Finanzierung durch: - 

Nachhaltigkeit - 

 

 

 

 

 

 

  



50 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

18 Bei Neubau großer Bau-Ensembles Auflagen zur 
Errichtung von Drainagen oder Sammelbecken 
 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf 

Lage: Hochflächen 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

18 Bei Neubau großer Bau-
Ensembles Auflagen zur Errich-
tung von Drainagen oder Sam-
melbecken 
 

Betroffenenvertretung Pankow-

Heinersdorf 

 

Lage Hochflächen 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Entfällt, da für jedes Bauvorhaben ein Regenwasserentwässerungs-

konzept erstellt werden muss 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

- 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

- 

Finanzierung durch: - 

Nachhaltigkeit - 

 

  



52 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

19 Bauliche Kellersanierung 
 

Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Umwelt, IHK, Bauindust-

rieverband, BFW, BBU, VDGN 

Lage: ganzes Stadtgebiet von Berlin 

 
 

 

  



53 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

19 Bauliche Kellersanierung 
 

Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Umwelt, IHK, Bauindust-

rieverband, BFW, BBU, VDGN 

 

Lage ganzes Stadtgebiet von Berlin 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Unterstützung durch SenStadtUm: 

• Information zum Grundwasser (HGW, zeHGW) 

• Information zum Baugrund 

• Informationsbroschüren 

Unterstützung durch IHK, Baukammer etc. (z. B. durch Vorschlag ge-

eigneter Firmen) 

• Feststellung der genauen Ursache 

• entsprechende bauliche Ausführung  

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Einmalige Kosten für die Sanierung (keine „Ewigkeitskosten“) 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Keine dauerhafte Beeinträchtigung des Grundwassers 

Grobe Kostenschäzung Individuell sehr unterschiedlich, für ein Einfamilienhaus je nach Scha-

den: 

• einmalig 

2 bis 100 T € 

• laufend  

keine 

• auf 50 Jahre 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Betroffene 

Finanzierung durch: Betroffene 

Nachhaltigkeit Ja 

 

 

 

 

  



54 
 

Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

20 Hohe Grundwasserstände als gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung anerkennen 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

Lage: gesamtes Stadtgebiet 

 
 

 

  



55 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

20 Hohe Grundwasserstände als 
gesamtgesellschaftliche Ver-
antwortung anerkennen 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

 

Lage gesamtes Stadtgebiet 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Entscheidung zur gesamtgesellschaftlichen Verantwortung durch das 

Abgeordnetenhaus  
 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Hohe Grundwasserstände haben in der Regel natürliche Ursa-
chen. 

• Es ist anzumerken, dass keine verlässliche Erfassung der geschä-

digten Gebäude vorliegt. Der Behörde sind weniger als 1 % des 

gesamten Gebäudebestandes als geschädigt gemeldet worden. 

• Nach der Berliner Bauordnung (§ 13) muss ein Gebäude gegen 

Grundwasser vom Eigentümer selbst geschützt werden. 

• Alle, die ihr Gebäude mit hohem Aufwand fachgerecht gegen 

Grundwasser abgedichtet haben, wären benachteiligt und könnten 

(mit Recht) gegen eine Unterstützung der Geschädigten seitens 

der öffentlichen Hand klagen. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

- 

• laufend  

- 

• auf 50 Jahre 

- 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

- 

Finanzierung durch: - 

Nachhaltigkeit - 

 

  



56 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

21 Vernässungsfonds nach dem Vorbild anderer 
Bundesländer einrichten 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

Lage: gesamtes Stadtgebiet 

 
 

 

  



57 
 

Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

21 Vernässungsfonds nach dem 
Vorbild anderer Bundesländer 
einrichten 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

 

Lage gesamtes Stadtgebiet 

Erforderliche 
Maßnahmen 

In anderen Bundesländern (z. B. Sachsen-Anhalt) gibt es keinen 

Fonds, sondern nur Kredite. 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

finanzielle Hilfe 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Zur finanziellen Unterstützung für Geschädigte ist eine Entscheidung 

durch das Abgeordnetenhaus erforderlich. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Abgeordnetenhaus 

Finanzierung durch: Land Berlin 

Nachhaltigkeit nein 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

22 Lokale Grundwasserabsenkung erleichtern IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

Lage: gesamtes Stadtgebiet 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

22 Lokale Grundwasserabsenkung 
erleichtern 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

 

Lage gesamtes Stadtgebiet 

Erforderliche 
Maßnahmen 

• Es gibt geeignete gesetzliche Regelungen und Verfahren, die ein-

zuhalten sind (z. B. Auswirkung der Maßnahme auf Beeinträchti-

gung / Schädigung anderer Schutzgüter) 

• Technische Unterstützung durch Information durch SenStadtUm 

und Verbände (IHK, Bauindustrieverband, BFW, BBU, VDGN) 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Verfahren sind gesetzlich geregelt. 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Im Einzelfall Naturschutzrecht beachten. 

Grobe Kostenschäzung • Einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Bei gesetzlichen Änderungen beschränkt sich der Entscheidungsspiel-

raum durch das Abgeordnetenhaus hier nur auf das BWG. Bei anderen 

Gesetzen (z. B. WHG, UVPG) hat der Landesgesetzgeber keine Kom-

petenz. 

Finanzierung durch: - 

Nachhaltigkeit - 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

23 Expertenkommission einberufen IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

Lage: gesamtes Stadtgebiet 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

23 Expertenkommission einberu-
fen 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

 

Lage gesamtes Stadtgebiet 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Die Expertenkommission hat bereits dreimal am Runden Tisch Grund-

wassermanagement getagt. 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

fundierte Information 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Das Abgeordnetenhaus muss über Maßnahmenvorschläge, die rechtli-

che, ökologische oder finanzielle Folgen haben, entscheiden. Anwe-

send waren Wasserrechtsexperten, die zuständige Genehmigungsbe-

hörde, die Landesgeologie, die Zuständigen der Gewässerunterhal-

tung, die Bezirksstadträte, die Berliner Wasserbetriebe, die Umweltver-

bände und die Betroffenen sowie ihre Vertreter. Gemeinsam wurde 

entschieden, eine Vorlage zur Entscheidungsfindung an das Abgeord-

netenhaus zu erstellen. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

SenStadtUm 

Finanzierung durch: SenStadtUm 

Nachhaltigkeit - 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

24 Anpassung des gesetzlichen Rahmens IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

Lage: gesamtes Stadtgebiet 
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Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

24 Anpassung des gesetzlichen 
Rahmens 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

 

Lage gesamtes Stadtgebiet 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Der gesetzliche Rahmen kann nicht einer fehlerhaften Bauweise ange-

passt werden (z. B. BauOBln § 13, BWG, GruWaSteuV) 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

Keiner 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Das Abgeordnetenhaus muss über Maßnahmenvorschläge, die rechtli-

che, ökologische oder finanzielle Folgen haben, entscheiden. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Abgeordnetenhaus 

Finanzierung durch: Land Berlin 

Nachhaltigkeit - 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

25 Anpassung der wasserwirtschaftlichen Ziele in 
Berlin  

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

Lage: gesamtes Stadtgebiet 
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Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

25 Anpassung der wasserwirt-
schaftlichen Ziele (niedrige 
Grundwasserstände zur Tro-
ckenhaltung von nassen Kel-
lern) in Berlin  

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

 

Lage gesamtes Stadtgebiet 

Erforderliche 
Maßnahmen 

EU-Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie stehen dem entgegen. 

Naturschutzrecht sowie Ziele der Strategie Biologische Vielfalt Berlin 

sind betroffen – Feuchtgebiete. 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Hier müsste sogar der Europäische Gerichtshof entscheiden. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

- 

Finanzierung durch: - 

Nachhaltigkeit - 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

26 Begrenzung der Hochwasserstände in Vorflutern 
(Vorfluter im Berliner Stadtgebiet auf einem mög-

lichst niedrigen Niveau zu halten) 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

Lage: gesamtes Stadtgebiet 
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Nr. Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

26 Begrenzung der Hochwasser-
stände in Vorflutern (Vorfluter 

im Berliner Stadtgebiet auf einem 

möglichst niedrigen Niveau zu 

halten) 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

 

Lage gesamtes Stadtgebiet 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Absenkung des Vorflutniveaus der Wasserstraßen zur Kellertrocken-

haltung 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

einige trockene Keller (aber nicht alle) nur entlang der Vorfluter 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

• Das Vorflutniveau der Wasserstraßen ist Teil des Flusseinzugsge-

bietes der Elbe und muss auch den Nutzungsansprüchen der 

Schifffahrt dienen. 

• Planfestgestellte Stauziele müssen eingehalten werden, denn sie 

korrespondieren mit länderübergreifenden Gewässersystemen. 

• Negative Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung und die 

Ökologie. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Wasserwirtschaftsverwaltung 

anderer Bundesländer 

Finanzierung durch: Bund, Länder 

Nachhaltigkeit nein 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

27 Anpassung von Gebühren und Abgaben  
 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

Lage: gesamtes Stadtgebiet 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

27 Anpassung von Gebühren und 
Abgaben  
 

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

 

Lage gesamtes Stadtgebiet 

Erforderliche 
Maßnahmen 

Senkung von Gebühren und Abgaben (z. B. 

Grundwasserentnahmeentgelt) 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

gering 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Die Änderung der Gebühren und Abgaben, die eine Lenkungswirkung 

auf die Grundwasserförderung haben, liegt in der Entscheidung der 

Finanzverwaltung. 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

Abgeordnetenhaus 

Finanzierung durch: Land Berlin 

Nachhaltigkeit - 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 1) Autor(en) 

28 Forschung für langfristiges Grundwassermana-
gement intensivieren  

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

Lage: gesamtes Stadtgebiet 
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Nr.  Maßnahmenvorschlag (Blatt 2) Autor(en) 

28 Forschung für langfristiges 
Grundwassermanagement in-
tensivieren  

IHK, Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN 

 

Lage gesamtes Stadtgebiet 

Erforderliche 
Maßnahmen 

• Ein Grundwassermanagement wird von SenStadtUm betrieben. 

• Es gibt kein „Grundwasserproblem“, sondern ein Problem mit 
nicht fachgerecht abgedichteten Gebäuden 

Nutzen für 
Kellerwassergeschädigte 

keinen 

Wasserwirtschaftliche, 
ökologische, rechtliche 
Bewertung 

Keine 

Grobe Kostenschäzung • einmalig 

 

• laufend  

 

• auf 50 Jahre 

 

 

Umsetzung der Maßnah-
me durch: 

SenStadtUm 

Finanzierung durch: SenStadtUm 

Nachhaltigkeit - 
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8. Grobe Kostenschätzung aller Maßnahmen zusammen 

Würde man alle vorgeschlagenen Maßnahmen, die überwiegend auf eine dauerhafte 

Grundwasserabsenkung abzielen (und damit nicht nachhaltig wären), ungeachtet der ggf. 

wasserwirtschaftlichen, ökologischen oder rechtlichen Einschränkungen gleichzeitig durch-

führen (Abb. 4), entstünden auf 50 Jahre gerechnet, sehr grob geschätzt, Kosten in Höhe 

von 2,2 bis 4,8 Mrd. € (ohne Berücksichtigung zurzeit noch nicht ermittelbaren Kosten und 

der zukünftigen Preissteigerung)!  

Das bedeutet „Ewigkeitskosten“ von ca. 95 Mio. pro Jahr. 

 

Abb. 4 Vorgeschlagene Maßnahmen (rot umrandet), überwiegend zur Grundwasser- 

Absenkung (im Urstromtal), sonst durch Drainagen (auf der Barnim-Hochfläche) 

(Im Urstromtal wurden neben der projektierten Anlage im Boxhagener Quartier 

zehn weitere gleichartige Anlagen angesetzt.) 

 

Dabei würde man noch nicht einmal alle Schadensfälle beheben können wie z. B. besonders 

tiefe Keller (z. B. 6 m in Siemensstadt, bis 20 m bei Bauten im zentralen Bereich). 
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Eine nachträgliche Abdichtung eines Gebäudes ist grundsätzlich überall in Berlin möglich. 

Sie kann je nach individueller Situation sehr aufwändig sein und verursacht einmalig relativ 

hohe Kosten (bis zu 100 T€ für ein Einfamilienhaus), stellt aber eine nachhaltige Maßnahme 

dar. Durch die Sanierung aller derzeit 1.190 gemeldeten Gebäude entstünden insgesamt 

einmalige Kosten von 119 Mio. €. 

 

 

9. Finanzierungsmöglichkeiten 

Es sind drei Finanzierungvarianten denkbar: 

1. Bildung eines Wasser- und Bodenverbandes nach Wasserverbandsrecht oder 
Gründung eines Zweckverbandes oder Bildung einer GbR zur Grundwasserabsen-

kung für ein größeres Gebiet, das mehrere Gebäude betrifft:  

Finanzierung über Beiträge der bevorteilten Grundstücksbesitzer.  
 
Beispiele bekannt aus: Berlin, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Sachsen,  

 

 

2. Bereitstellung einer zinsgünstigen Kreditmöglichkeit über eine Landesbank zur 
Unterstützung und Durchführung nachträglicher Kellerabdichtung, die vom Ei-
gentümer des Gebäudes zu tragen ist. 
 
Beispiel: Sachsen-Anhalt9 
 

3. Finanzierung der Maßnahmen durch das Land Berlin  
a. Aus rechtlichen und haushälterischen Gründen nicht geboten 

 

b. Sollte politisch trotzdem die Finanzierung aus Landesmitteln beschlossen 

werden, müssen geltende Gesetze geändert werden, und es müssen Re-

gressforderungen einerseits von Bürgern, die eine Maßnahme bereits eigenfi-

nanziert haben (Bau eines dichten Kellers, Wasserhaltungsmaßnahmen u.a.), 

ausgeglichen werden. Eine Klageflut derer, die „richtig“ gebaut haben, ist ab-

sehbar.  

  

                                                           
9 Merkblatt der Investitionsbank Sachsen-Anhalt: Finanzierung der Beseitigung von Vernässungsschäden, siehe 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/merkblatt-
invstitionsbankt.pdf  

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/merkblatt-invstitionsbankt.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/grundwasser/de/rundertisch/merkblatt-invstitionsbankt.pdf
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10. Vorschläge des Fachbereichs zur Lösung des Kellerwasserproblems 

Die Betroffenen mit nassen Kellern werden vom Fachbereich in jedem Fall mit Informationen 

zum Grundwasser und Baugrund sowie mit Informationsbroschüren unterstützt 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/wasserrecht/merkblatt.shtml. Es wäre 

wünschenswert, wenn die Fachverbände (IHK, Baukammer) ihrerseits Interessenten Listen 

mit geeigneten Fachfirmen zur nachträglichen Kellersanierung bzw. Grundwasserhaltung zur 

Verfügung stellten.  

Im Folgenden werden vom Fachbereich konkrete Vorschläge zur Behebung von Kellerwas-

serschäden unterbreitet: 

Problem nasse Keller Vorschläge des Fachbereichs 

Ursachenforschung: Aktuellen und höchsten Grundwasserstand (HGW, zeHGW) ermitteln, 

Morphologische Situation: Urstromtal oder Hochfläche, Baugrund: 

rollig (Sand) oder bindig (Ton, Schluff, Geschiebemergel) 

Gewährleistungsprüfung Der Architekt bzw. die ausführende Baufirma muss eine ordnungsge-

mäße Ausführung der Kellerabdichtung gewährleisten. 

Nachträgliche Kellerabdich-

tung 

Eine nachträgliche Kellerabdichtung kann eine zwar aufwändige (kos-

tenintensive) Maßnahme sein, ist aber langfristig nachhaltig, da sie 

keine „Ewigkeitskosten“ verursacht (Maßnahme Nr. 19). Siehe hierzu 

auch die Informationsbroschüre „Wie schütze ich mein Haus gegen 

Grundwasser?“ 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/

grundwasser_hausschutz.pdf. 

Hilfestellung der Verbände bei der Auswahl geeigneter Firmen für 

nachträgliche Kellerabdichtungen 

Aufgabe des Kellers Sind die zu erwartenden Kosten für eine nachträgliche Kellerabdich-

tung oder eine Dauergrundwasserhaltung zu hoch, ist die Aufgabe des 

Kellers in Betracht zu ziehen. Hierbei sind auch bauliche Maßnahmen 

vorzusehen (z. B. Einfügen von Horizontalsperren). 

Dauer-Grundwasserhaltung 

(im Urstromtal) 

Erst wenn die o. g. Maßnahmen nicht umsetzbar sind, ist eine Dauer-

grundwasserhaltung vorzusehen. 

Dabei sind die umfangreichen Zulassungsvoraussetzungen (siehe 

Anhang 5) zu beachten. Gibt es in der Nachbarschaft mehrere Betrof-

fene, empfiehlt es sich, einen Zweckverband, eine GbR o. ä. zu grün-

den. Das verteilt die Lasten und Kosten auf viele „Schultern“ (Maß-

nahme Nr. 9). 

Auf jeden Fall ist zu bedenken, dass dieses Verfahren nicht nachhaltig 

ist und Kosten auf Lebenszeit bedeutet („Ewigkeitskosten“). 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/wasserrecht/merkblatt.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/grundwasser_hausschutz.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/grundwasser_hausschutz.pdf
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Drainagen (auf den Hochflä-

chen) 

Wie oben beschrieben sind auch hier nachträgliche Abdichtungsmaß-

nahmen vorzuziehen. 

Bei bindig ausgebildetem Baugrund (Ton, Schluff, Geschiebemergel, -

lehm) ist eine Drainage vorzusehen, wenn Abdichtungsmaßnahmen 

nicht möglich sind. Es muss jedoch eine Ableitmöglichkeit vorhanden 

sein. 

Dabei sind die umfangreichen Zulassungsvoraussetzungen zu beach-

ten. Gibt es in der Nachbarschaft mehrere Betroffene, empfiehlt es 

sich, einen Zweckverband, eine GbR o. ä. zu gründen. Das verteilt die 

Lasten und Kosten auf viele „Schultern“. 

Hilfestellung der Verbände bei der Auswahl geeigneter Firmen für 

nachträgliche Kellerabdichtungen 
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11. Weitere erforderliche Schritte 

Eine grundlegende Entscheidung durch das Abgeordnetenhaus ist zu folgenden fünf 

Hauptforderungen der Kellerwassergeschädigten und der Betroffenenvertretungen unum-

gänglich: 

 

1. Forderung der Kellerwas-

sergeschädigten und der Be-

troffenenvertretungen (IHK, 

Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN) 

Der Grundwasseranstieg ist ein gesamtgesellschaft-
liches Problem. 

Stellungnahme des Fachbereichs 

Hydrogeologie (SenStadtUm) 

Es sind nur 0,2 % der Gebäude mit Schäden bei der 

dafür zuständigen Stelle gemeldet. Für den Schutz ge-

gen Grundwasser ist nach dem Baurecht (BauOBln) der 

Gebäudeeigentümer selbst verantwortlich und nicht die 

Allgemeinheit. 

Stellungnahme der Naturschutzbe-

hörde (SenStadtUm) 

Unterstützung für die Haltung des Fachbereiches aus 

Gründen der Ökologie, Nachhaltigkeit und Sicherung der 

biologischen Vielfalt. 

Zusätzlicher Aspekt: 

Der Grundwasseranstieg ist ein natürliches Phänomen 

und nach den Ergebnissen z.B. des StEP Klima positiv 

zu bewerten. Langfristig sind im Zuge des Klimawandels 

Schäden an der Vegetation durch sommerlichen Was-

sermangel prognostiziert. Eine vitale Vegetation und 

Durchgrünung der Stadt ist aber für den bioklimatischen 

Ausgleich und damit die Gesundheit der Bevölkerung 

essentiell. Die Sicherung einer urbanen Lebensqualität 

ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Stellungnahme der Berliner Forsten 

(SenStadtUm) 

Unterstützung des Fachbereichs. 

Eine Grundwasserabsenkung und ein Anstieg von 

Grundwasserständen haben lokal u.a. ökologische Aus-

wirkungen, die im Vorfeld klar benannt und bewertet 

werden müssen. 

Waldökosysteme auf grundwassernahen Standorten 

sind in ihrer Vielfalt und Zusammensetzung maßgeblich 

vom Grundwasserstand abhängig. Veränderungen, die 

über die natürlichen Schwankungen hinausgehen, be-

sonders jedoch langfristige Absenkungen des Grund-

wasserstandes, wie sie z. B. im Bereich der Brunnenga-



77 
 

lerien zu beobachten sind, führen zu irreversiblen Schä-

den an den Waldbeständen im Bereich der Einzugsge-

biete. 

Stellungnahme der Umweltverbände, 

(BLN, Ökowerk) 

Der Grundwasserstand stellt sich regional in Berlin sehr 

unterschiedlich dar; große Bereiche weisen auf Grund 

der Trinkwasserförderung einen viel zu niedrigen Stand 

auf, so dass fast alle Feuchtgebiete, Moore und Auenbe-

reiche erheblich geschädigt sind. Aus Naturschutzsicht 

ist ein Anstieg der Grundwasserstände kein gesamtge-

sellschaftliches Problem, sondern ein lokales Problem 

von Bauwerken. 

Stellungnahme der Berliner Wasser-

betriebe (BWB) 

Die BWB stimmen der Stellungnahme des Fachbereichs 

vollumfänglich zu. Darüber hinaus wird darauf hingewie-

sen, dass Vernässung verschiedene Ursachen haben 

kann. Die BWB haben generell weder Einfluss auf 

Schichtenwasser, noch auf Grundwasserstände, die sich 

in Folge der natürlichen Bedingungen oder Einfluss-

nahmen Dritter einstellen.  

Grundwasserstandsänderungen, die sich in Folge von 

Eingriffen in den Wasserhaushalt durch Maßnahmen der 

BWB ergeben beschränken sich auf: 

(a) Abgesenkte Grundwasserstände im unmittelbaren 

Einflussbereich der Wasserwerksfassungen.  

(b) Erhöhte Grundwasserstände im Bereich von Grund-

wasseranreicherungsanlagen.  

Punkt (a) steht nicht im Konflikt mit Siedlungsverträg-

lichkeit. Punkt (b) ist nur lokal, an den Anreichungsanla-

gen der Wasserwerke Tegel und Spandau relevant. Hier 

werden Grundwasserstände in Absprache mit der zu-

ständigen Behörde von den BWB überwacht und ge-

steuert. 
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2. Forderung der Kellerwas-

sergeschädigten und der Be-

troffenenvertretungen (IHK, 

Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN) 

Mit der Grundwassersteuerungsverordnung müssen 
siedlungsverträgliche Grundwasserstände garantiert 
werden. 

Stellungnahme des Fachbereichs 

Hydrogeologie (SenStadtUm) 

Es ist nicht (mehr) möglich im Rahmen der Rohwasser-

förderung der Berliner Wasserbetriebe zur öffentlichen 

Wasserversorgung überall siedlungsverträgliche Grund-

wasserstände einzuhalten. Diese können deshalb auch 

nicht mehr durch die Grundwassersteuerungsverord-

nung (GruWaSteuV) geregelt werden (s. a. Bericht an 

das Abgeordnetenhaus 2009, Drs. 16/2317, Anlage 1). 

 

Stellungnahme der Naturschutzbe-

hörde (SenStadtUm) 

Unterstützung für die Haltung des Fachbereiches aus 

Gründen der Ökologie, Nachhaltigkeit und Sicherung der 

biologischen Vielfalt. 

 

Stellungnahme der Berliner Forsten 

(SenStadtUm) 

Die natürliche Versorgung mit Grundwasser ist für viele 

Waldökosysteme Berlins von besonderer Bedeutung 

hinsichtlich Stabilität und Artenvielfalt gerade vor dem 

Aspekt des Klimawandels. Grundwasserabsenkungen 

führen zu nachhaltigen Schädigungen der Waldökosys-

teme. 

Stellungnahme der Umweltverbände, 

(BLN, Ökowerk) 

Unterstützung des Fachbereiches.  

Auch in den Bewilligungsverfahren für die Wasserwerke 

(WW) sind die geringstmöglichen Fördermengen für die 

WW und ihre Galerien anzustreben, um die nachteiligen 

Auswirkungen auf die Natur zu minimieren. 

Stellungnahme der Berliner Wasser-

betriebe (BWB) 

Die BWB stimmen der Stellungnahme des Fachbereichs 

(s. oben) vollumfänglich zu.  

Der Versuch, über eine Steuerungsverordnung sied-

lungsverträgliche Grundwasserstände zu erzwingen, hat 

sich bereits in der Vergangenheit als nicht praktikabel 

erwiesen. Am Standort Johannisthal würde z.B. die In-

betriebnahme eines Wasserwerkes selbst bei maximal 

zulässiger Förderung (nutzbaren Grundwasserdargebot 

12,8 Mio. m3/a), nicht ausreichen, um siedlungsverträgli-

che Grundwasserstände westlich des Teltowkanals si-

cherzustellen.   
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Der Auftrag eines Wasserversorgers ist darüber hinaus 

die nachhaltige Belieferung des Versorgungsgebietes 

mit Trinkwasser.  

Die Anlagen der BWB müssen darauf ausgerichtet sein, 

die Nachfrage im Regelbetrieb und im Spitzenfall si-

chern zu können. Die Trinkwasserproduktion entspricht 

zwangsläufig exakt dem Bedarf des Versorgungsgebie-

tes. Beim aktuellen Trinkwasserbedarf ist es nicht mög-

lich siedlungsverträgliche Grundwasserstände im Stadt-

gebiet zu gewährleisten.   
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3. Forderung der Kellerwas-

sergeschädigten und der Be-

troffenenvertretungen (IHK, 

Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN) 

Siedlungsverträgliche Grundwasserstände müssen 
in der Berliner Verfassung festgeschrieben werden. 

Stellungnahme des Fachbereichs 

Hydrogeologie (SenStadtUm) 

Grundwasserstände haben als Teil des Wasserkreislau-

fes natürliche Ursachen.  

Eine flächendeckende dauerhafte Grundwasserabsen-

kung zur Erzeugung siedlungsverträglicher Grundwas-

serstände würde schwere ökologische und wasserwirt-

schaftliche Auswirkungen sowie einen extrem hohen, 

dauerhaften finanziellen Aufwand bedeuten. 

Stellungnahme der Naturschutzbe-

hörde (SenStadtUm) 

Unterstützung für die Haltung des Fachbereiches aus 

Gründen der Ökologie, Nachhaltigkeit und Sicherung der 

biologischen Vielfalt. 

 

Stellungnahme der Berliner Forsten 

(SenStadtUm) 

Großflächige Grundwasserabsenkungen würden gravie-

rende Schäden in den Berliner Wäldern verursachen 

und somit die unterschiedlichen Waldfunktionen maß-

geblich negativ beeinflussen. Es ist zu befürchten, dass 

auf vielen Standorten die Stabilität der Wälder und somit 

ihre Zukunftsfähigkeit deutlich in Frage gestellt wird. 

Stellungnahme der Umweltverbände, 

(BLN, Ökowerk) 

Unterstützung des Fachbereiches.  

Eine solche Festschreibung und die folgende Umset-

zung würde im dauerhaften Konflikt zum Erhalt von 

wertvollen Naturflächen, der Artenvielfalt und auch von 

Erholungsflächen stehen. 

Stellungnahme der Berliner Wasser-

betriebe (BWB) 

Die BWB stimmen der Stellungnahme des Fachbereichs 

(s. oben) vollständig zu.  

Darüber hinaus weisen die BWB darauf hin, dass in der 

Berliner Verfassung keine Forderungen festgeschrieben 

werden sollten, die den EU-weit beschlossenen Zielen 

einer schonenden und nachhaltigen Bewirtschaftung der 

Grundwasserressource sowie einer guten wasserwirt-

schaftlichen Praxis widersprechen. 
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4. Forderung der Kellerwas-

sergeschädigten und der Be-

troffenenvertretungen (IHK, 

Bauindustrieverband, BFW, 

BBU, VDGN) 

Umsetzung der Maßnahmenvorschläge der Betrof-
fenen mit Finanzierung durch das Land Berlin 

Stellungnahme des Fachbereichs 

Hydrogeologie (SenStadtUm) 

Die Umsetzung der Maßnahmenvorschläge durch das 

Land Berlin würde Kosten für die Allgemeinheit in mehr-

stelliger Millionenhöhe bedeuten (nach sehr groben 

Schätzungen dauerhaft ca. 95 Mio. €/Jahr „Ewigkeits-
kosten“), abgesehen von dem wasserwirtschaftlichen 

und ökologischen Schaden. Es müssten die selbst ver-

ursachten Probleme Einzelner, die ihren Keller nicht 

fachgerecht gegen Grundwasser geschützt haben, von 

der Allgemeinheit bezahlt werden. Geltende Gesetze 

(WHG, BWG) müssten geändert werden. Klagen gegen 

diese Finanzierung sind absehbar. 

Stellungnahme der Naturschutzbe-

hörde (SenStadtUm) 

Unterstützung für die Haltung des Fachbereiches. 

 

Stellungnahme der Berliner Forsten 

(SenStadtUm) 

Falls Schäden in den Waldökosystemen Berlins auftre-

ten würden, sind diese weder beziffert, noch ökologisch 

kompensierbar. 

Stellungnahme der Umweltverbände, 

(BLN, Ökowerk) 

Unterstützung des Fachbereiches.  

Es sind dringend weitere Finanzmittel notwendig, um die 

nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung (inkl. des Er-

halts des guten Zustandes der Oberflächengewässer für 

die Uferfiltration) und den Erhalt der landseitigen 

Feuchtgebiete zu sichern. Hierfür sollte das 

Grundwasserentnahmeentgelt zweckgebunden verwen-

det werden. 

Stellungnahme der Berliner Wasser-

betriebe (BWB) 

Auch aus Sicht der BWB sind Grundwasserhaltung und 

Trinkwasserversorgung getrennt zu betrachten; Der 

Aufwand für Grundwasserhaltungsmaßnahmen darf 

nicht zu Lasten der Wasserkunden umgelegt werden.  

Unabhängig davon stimmen die BWB der Stellungnah-

me des Fachbereichs (s. oben) vollumfänglich zu. 
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5. Forderung der Betroffenen-

vertretungen (IHK, Bauin-

dustrieverband, BFW, BBU, 

VDGN) 

Anpassung von Gebühren und Abgaben  
 

Stellungnahme des Fachbereichs 

Hydrogeologie (SenStadtUm) 

Die in diesem Fall geforderte Senkung von Gebühren 

und Abgaben sollen zu einem höheren Wassergebrauch 

und damit zu einer höheren Grundwasserförderung mit 

einer gewollten Grundwasserabsenkung führen.  

Damit wird der gewollt herbeigeführte Anreiz zum spar-

samen Umgang mit der Ressource Grundwasser auf-

grund einer fehlerhaften Bauweise Einzelner konterka-

riert. Das wäre wasserwirtschaftlich und ökologisch das 

falsche Signal. 

Stellungnahme der Naturschutzbe-

hörde (SenStadtUm) 

Unterstützung für die Haltung des Fachbereiches aus 

Gründen der Ökologie, Nachhaltigkeit und Sicherung der 

biologischen Vielfalt. 

Stellungnahme der Berliner Forsten 

(SenStadtUm) 

Der ehem. Anstieg des Wasserverbrauchs führte zu 

einer Erhöhung der Fördermengen in den im Ufer- / 

Waldbereich gelegenen Brunnengalerien der Berliner 

Wasserbetriebe. Als Auswirkungen wurden unmittelbare 

Schäden an den Waldbeständen im Bereich der Was-

sereinzugsgebiete festgestellt. Die zu erwartenden 

Schäden einer erneut gesteigerten Grundwasserförde-

rung würden über den bekannten Grad der Schädigung 

hinausgehen und sind nicht akzeptabel.   

Stellungnahme der Umweltverbände, 

(BLN, Ökowerk) 

Unterstützung des Fachbereiches.  

In den Bewilligungsverfahren für die Wasserwerke set-

zen sich die Umweltverbände für eine Senkung des 

Grundwassergebrauchs ein, um die nachteiligen Aus-

wirkungen auf die Natur zu minimieren. 

Stellungnahme der Berliner Wasser-

betriebe (BWB) 

Die Nachfrage der Wasserkunden wird nur marginal 

vom Wasserpreis beeinflusst, wie Erfahrungen der letz-

ten Jahre in Berlin zeigen. Darüber hinaus belegen Un-

tersuchungen in Nordrhein-Westfalen (NRW), dass dort 

nur 20% des Nachfragerückgangs auf Preiserhöhungen 

zurückzuführen waren (60% technologiebedingt, 20% 

demografischer Wandel). Da die Preiselastizität der 

Nachfrage in Mehrfamilienhäusern bis zu 8-fach gerin-

ger ausfiel als in Einfamilienhäusern, muss davon aus-

gegangen werden, dass eine Anpassung des Wasser-

preises in Berlin einen noch geringeren Einfluss auf den 
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Wassergebrauch hätte, als in NRW. Die Senkung des 

Wasserpreises würde deshalb nicht den gewünschten 

Effekt einer Nachfragesteigerung auslösen. 
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